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Unfall-was nun?

Versicherung von
Forstunfällen

Di. Bei Waldarbeiten ereignen
sich verhältnismässig viele
Unfälle. Einer, den Bedürfnissen
angepassten Versicherung
kommt deshalb grosse Bedeutung

zu. Dabei ist zwischen
Arbeiten im eigenen Wald und als
Akkordant oder als Arbeitnehmer

im fremden Wald zu
unterscheiden.

Bei Arbeiten im eigenen Wald
decken Unfallversicherungen,
Krankenkassen und
Lebensversicherungen die Folgen von
Unfällen im gleichen Umfang wie
bei anderen Tätigkeiten im
Betrieb. Wer sich und seine
mitarbeitenden Familienangehörigen
richtig versichert hat, hat damit
auch die entsprechende
Versicherung bei Unfällen im Wald.
Werden Waldarbeiten für Dritte
ausgeführt, gilt grundsätzlich
das Gleiche, es sei denn, man
verfüge noch über eine alte
kollektive landwirtschaftliche
Unfallversicherung (Hektarenversicherung),

welche den
Ausschluss forstwirtschaftlicher
Arbeiten ausserhalb des Betriebsareales

sowie von Holztransporten

gegen Entgelt vorsieht.
Wer noch solche Verträge
besitzt, tut gut daran, sie den heu-
tigqn modernen Verhältnissen
anzupassen.
Anders liegen seit Inkraftreten
des neuen Unfallversicherungsgesetzes

auf den 1. Januar
1984 die Verhältnisse bei der
Ausführung von Waldarbeiten in

fremden Betrieben als
Arbeitnehmer. Diese Tätigkeit fällt
automatisch unter die obligatorische

Unfallversicherung des Ar¬

beitgebers. Dasselbe gilt auch
für alle anderen dem Unfallversi-
cherungsobligatorium unterstehenden

Tätigkeiten als
Arbeitnehmer. Fachleute schätzen,
dass etwa 10'000 bis 12'000
Bauern in den Wintermonaten
bei Waldarbeiten tätig sind. Im

Gegensatz zu früher wird aber
nicht einfach der einzelne Stunden-,

Tag-, Wochen- oder
Monatslohn für die Geldleistungen
berücksichtigt, sondern es wird
der Verdienst auf das Jahr
umgerechnet und dann durch 365
geteilt. Das bedeutet, dass ein
Bauer, der im Laufe eines Winters

bei Waldarbeiten brutto
3650 Fr. verdient, bei einem Unfall

einen versicherten Taglohn
von 10.- Fr. angerechnet erhält,
was bei Arbeitsunfähigkeit
einem Taggeld von 8.- Fr.

entspricht. Auf der gleichen Basis
werden auch Invaliden- und Hin-
terlassenenrenten berechnet.
Deshalb muss der private
Versicherungsschutz des Betriebsleiters

und seiner mitarbeitenden

Familienangehörigen so
aufgebaut sein, dass allgemein
den Bedürfnissen entsprechende

Taggeld-, Invaliditäts- und
Hinterbliebenenleistungen
versichert sind. Die Heilungskosten
selbst werden von der obligatorischen

Unfallversicherung im
Rahmen der Vorschriften des
Unfallversicherungsgesetzes
voll getragen. Wer noch über
eine alte Unfallversicherung
verfügt, dem sei empfohlen, sich
- bevor er von einem Unfall
betroffen wird - unverzüglich neutral

beraten zu lassen. LID

Maschinenmarkt

Der Rapid-Motormäher 505
auf ihn ist Verlass!

Im Januar 85 rollte der 20'000ste
Motormäher Rapid 505 ab Montageband

- eine bemerkenswerte
Leistung der Rapid. Diese Zahl beweist
einmal mehr die grosse Beliebtheit
des technisch und qualitativ
hochstehenden Motormähers, welcher
heute für das tägliche Eingrasen
nicht mehr wegzudenken ist. Dank
dem Rapid-Bandeingraser, der an
über 200 Tagen im Jahr ohne
Störung das tägliche Grünfutter sauber
und mühelos zu ladewagengerech-
ten Schwaden formt, wurde der
Motormäher Rapid 505 in den letzten
Jahren der meistgekaufte Motormäher

in der Schweiz.
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